
lieh dazu bei, daß sich drei west l iche Län­
der der St imme enthiel ten. 
In dem Entwurf wurde der vol ls tändige Ab­
zug Israels aus al len seit Juni 1967 be­
setzten arabischen Gebieten, aber auch 
eine nicht näher präzisierte Garant ie für 
d ie Souveränität, terr i tor iale Integrität und 
pol i t ische Unabhängigkei t al ler Nahost-
Staaten sowie deren Recht gefordert , »in­
nerhalb sicherer und anerkannter Grenzen 
in Frieden zu leben«. Schließlich sol l te den 
Paläst inenser-Flücht l ingen in dem Entwurf 
ein Recht auf eine fr iedl iche Rückkehr in 
ihre Heimat oder — falls sie dies nicht 
wünschten — auf Entschädigung für ihr 
ver lorenes Eigentum zugesprochen wer­
den. 
VII I . Das amerikanische Veto gründe sich 
keineswegs auf einer Ant ipath ie gegenüber 
den Bestrebungen der Palästinenser, be­
tonte Botschafter Moynihan, nachdem er 
als einziger mit Nein gest immt hatte. Aber 
der vorgeschlagene Entwurf hätte den An­
fang der Zerstörung des bestehenden Ver­
hand lungsrahmensund darüberh inaus eine 
fundamenta le Verminderung der Rechte Is­
raels bedeutet. PLO-Delegationschef Khad-
doumi , den Moynihan zwei Wochen lang 
ignor iert hatte, sprach das letzte Wort. 
Die PLO, so sagte Khaddoumi, sei eine 
Befre iungsbewegung im »mil i tär ischen, po­
l i t ischen, wirtschaft l ichen und kulturel len 
Kampf« gegen die »zionistische Besetzung 
unserer Heimat«. Er ließ keinen Zweifel 
daran, daß er New York verlassen würde, 
um diesen Kampf fortzusetzen. PWF 

Nahost: Generalmajor Ersklne, Ghana, Stabschef 
der UNTSO (2) 

Mit Wirkung vom I . Janua r 1976 ist Gene­
ralmajor Emmanuel Alexander Erskine, 
Ghana, von Generalsekretär Kurt Wald­
heim zum Chef des Stabes der UNTSO, 
der Waffenst i l ls tandsüberwachungsorgani­
sat ion der Vereinten Nationen in Palästina, 
ernannt worden. Er wi rd damit Nachfolger 
des schwedischen Generalmajors Bengt 
Li l jestrand, der am 20. August 1975 Kom­
mandant der UNEF wurde und dessen va­
kanter Posten zuletzt vertretungsweise mit 
Oberst K. D. Howard besetzt war. 
Erskine, geboren am 19. Januar 1937, be­
suchte die Kadettenschule von Sandhurst 
in England 1959/1960 und war bis 1970 in 
verschiedenen Stel lungen als Nachrichten-
und Stabsoff izier in der Armee und im Ver­
te id igungsminis ter ium seines Heimatlandes 
tät ig, unterbrochen von der Tei lnahme an 
Ausbi ldungskursen für höhere Offiziere in 
Großbr i tannien und in den USA. Nach wei ­
teren Zwischenstufen wurde Erskine im 
Januar 1973 Kommandant der Armee von 
Ghana. Er behielt den Posten, bis er im 
Mai 1974 von seiner Regierung den Ver­
einten Nationen als Chef des Stabes der 
UNEF im Nahen Osten zur Verfügung ge­
stellt wurde. Am 1. September 1975 erfolgte 
seine Beförderung zum Generalmajor. Ers­
kine ist verheiratet und hat sechs Kinder. 

Red 
Korea: Ungelöstes Problem — Generalversamm­
lung verabschiedet sich widersprechende Entschlie­
ßungen — Wenig Aussicht auf Wiedervereinigung 
(3) 

I. Zur Lösung des Korea-Problems hat die 
Korea-Debatte der 30. Generalversamm­

lung der Vereinten Nat ionen nichts beige­
t ragen. Dafür gebührt ihr a l lerdings das 
zweifelhafte Verdienst, erstmals zwei sich 
in wesent l ichen Punkten einander wider­
sprechende Entschließungen geboren zu 
haben. Beide Entschließungen wurden ver­
abschiedet. Das schlechte Beispiel — Ge­
neralversammlungspräsident Gaston Thorn 
(Luxemburg) sprach von einem »gefährl i­
chen Präzedenzfall« — machte prompt 
Schule: weniger als einen Monat später 
nahm die Generalversammlung auch zum 
Problem der Westl ichen Sahara zwei in­
kompat ib le Entschl ießungen an. Das g le i ­
che wiederhol te sich im Abrüstungsbereich. 
Die beiden Korea-Entschl ießungen, die von 
der Generalversammlung nacheinander ver­
abschiedet wurden, st immen al lerdings in 
e inem Punkt überein. Sowohl die von den 
USA, Japan und 26 anderen Ländern e in­
gebrachte Entschließung 3390A(XXX), als 
auch die von China, der Sowjetunion und 
41 anderen Ländern vorgelegte Entschlie­
ßung 3390B(XXX) sprachen sich für eine 
Auf lösung des 1950 zur Abwehr der nord­
koreanischen Invasionsarmee aufgestel l ­
ten UNO-Truppenkommandos aus. Wäh­
rend aber die von den Vereinigten Staaten 
unterstützte Entschließung A diesen Schrit t 
von Al ternat iv lösungen zur Beibehaltung 
der koreanischen Waffenst i l lstandsverein­
barung aus dem Jahre 1953 abhängig zu 
machen versuchte, wurden in der rivalisie­
renden Entschließung B kategorisch die 
Auf lösung des UNO-Kommandos, der Ab­
zug der unter UNO-Flagge stat ionierten 
ausländischen Truppen aus Korea sowie 
die Ersetzung der Waffenst i l lstandsverein­
barung durch ein nicht näher definiertes 
Fr iedensabkommen gefordert. Dieses Frie­
densabkommen müsse von den »wirkl i ­
chen Parteien« der Waffenst i l lstandsverein­
barung ausgehandel t werden, hieß es in 
dem Entwurf B. 
Der Vizeaußenminister Nordkoreas, Li Jong 
Mok, ließ in der Debatte keinen Zweifel 
daran, daß in mögl ichen Verhandlungen 
über die Zukunft der Waffensti l lstandsver­
e inbarung nach Auffassung seiner Regie­
rung ledigl ich Pjoengjang und Washington 
eingeschaltet werden dürften — nämlich 
die »wirkl ichen Parteien«. Da die südkore­
anischen Behörden — Li Jong Mok sprach 
wiederhol t von dem »Marionettenregime« 
in Seoul — nicht zu den Signatarparteien 
der Vereinbarungen gehöre, hätten sie da­
bei auch nicht mitzureden. 
Südkoreas Außenminister Dong-Jo Kim 
sprach sich dagegen nachdrückl ich für eine 
einstwei l ige Aufrechterhal tung der Waffen­
st i l ls tandsvereinbarung als Basis für den 
Frieden in Korea aus. Gespräche über eine 
Auf lösung des UNO-Kommandos und den 
Abzug der UNO-Truppen bis zum 1. Januar 
1976 könnten unter der Voraussetzung 
statt f inden, daß die Waffensti l lstandsver­
e inbarung nicht angetastet werde. Dong-
Jo Kim äußerte in diesem Zusammenhang 
al lerdings die Bereitschaft seiner Regie­
rung, in einem angemessenen Zei t raum 
Verhandlungen über eine grundsätzl iche 
Lösung zur Ablösung der Waffenst i l lstands­
vereinbarung und zur Wiederaufnahme des 
Nord-Süd-Dialogs aufzunehmen. 
II. Ähnl ich diametral standen sich in der De­
batte die Auffassungen der USA einerseits 
und der Sowjetunion und Chinas anderer­

seits gegenüber — einer der wenigen Fäl­
le, in denen sich die Vertreter Moskaus 
und Pekings in der dreißigsten General ­
versammlung einig waren. Die USA beton­
ten, Entschließung A ziele auf eine f r ied­
liche Wiederverein igung Koreas auf der 
Basis des frei geäußerten Wi l lens des ge­
samten koreanischen Volkes hin, während 
sie sich gleichzeit ig auch auf d ie Prinzipien 
der Souveränität und Unabhängigkei t stüt­
ze. Entschließung B, so argument ier te die 
Delegation der USA, sei dagegen nicht da­
zu angetan, eine Diskussion al ler Parteien 
anzuregen. Aus dem Text gehe v ie lmehr 
hervor, daß eine der Hauptparteien des 
Konf l ikts, nämlich Südkorea, von mög l i ­
chen Gesprächen ausgeschlossen werden 
sol le. Man dürfe zwei Drit teln der Bevöl ­
kerung der koreanischen Halbinsel nicht 
verweigern, über ihre Zukunft mi tzureden. 
Zu der in der Entschließung B erhobenen 
Forderung nach einem Abzug al ler unter 
UNO-Flagge stat ionierten ausländischen 
Truppen aus Südkorea erwiderte die US-
Delegat ion, mit Ausnahme von weniger als 
300 zum UNO-Kommando gehörenden Per­
sonen seien die amerikanischen Truppen 
nicht unter der UNO-Flagge, sondern auf 
der Basis eines bi lateralen Verte id igungs­
abkommens aus dem Jahre 1954 und auf 
Einladung der südkoreanischen Regierung 
stat ionert. Die chinesische Delegat ion kon­
terte mit dem Argument, die Waffenst i l l ­
s tandsvereinbarung befürworte das Prinzip 
des Abzugs aller ausländischen Truppen 
aus Korea. Die fortgesetzte Weigerung der 
USA, ihre 40 000 Soldaten aus Korea ab­
zuziehen, sei die Wurzel der Spannungen 
auf der Halbinsel und das Haupthindernis 
zu einer Verwirk l ichung der Wiederverein i ­
gung. Die Auf lösung des UNO-Kommandos 
und der Abzug dieser Truppen müßten 
Hand in Hand gehen und dürften nicht 
voneinander getrennt werden. In ähnl ichem 
Sinne äußerte sich die sowjet ische Delega­
t ion, wobei sie außerdem die Auffassung 
vertrat, d ie temporäre Waffenst i l lstands­
vereinbarung sei von den Ereignissen über­
holt worden. 
III. Versuche aus den Reihen der General ­
versammlung, die wenigen gemeinsamen 
Elemente der beiden gegner ischen Stand­
punkte in einer Entschließung zusammen­
zufassen, scheiterten. Ein Kompromiß oder 
auch eine Konsensus-Erklärung erwiesen 
sich als unmögl ich — sehr zum ausdrück­
lichen Bedauern zahlreicher Delegat ionen, 
die in dem Konfl ikt eine Mit te lposi t ion e in­
nahmen. Am 18. November 1975 verab­
schiedete die Generalversammlung nach­
einander die r ival isierenden Entschl ießun­
gen. Entschließung 3390A(XXX) — von den 
Vereinigten Staaten, Japan und anderen 
eingebracht — wurde mit 59 St immen bei 
51 Gegenst immen und 29 Enthal tungen an­
genommen. Entschließung 3390B(XXX) er­
hielt 54 St immen, 43 Staaten st immten da­
gegen und 42 enthiel ten sich der St imme. 
(Texte der Entschl ießung s. S. 31 in d ie­
sem Heft.) 
Das Problem sei ungelöst, komment ier te 
der Präsident der Genera lversammlung, 
Thorn, das widersprüchl iche Ergebnis. Es 
bleibe zu hoffen, so sagte er, daß d ie 
Punkte der Übere inst immung und die ge­
meinsamen Elemente der beiden Texte als 
Gelegenhei t genützt wurden, wirk l iche Ver-
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